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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die vorgeschlagene Überarbeitung der drei 
wasserbezogenen Rechtsakte und schlägt einige gezielte und begrenzte Verbesserungen vor. 

Die insgesamt langsamen Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie lassen sich auf eine mangelnde Umsetzung, einen unzureichenden 
Geltungsbereich und unzureichende oder ungeeignete Wiederherstellungsmaßnahmen zur 
Gewährleistung der hydrologischen und ökologischen Konnektivität zurückführen1. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten dafür sorgen, dass die unzureichende 
Umsetzung überwunden wird. 

Im Einklang mit der Eignungsprüfung von 2019 müssen die Listen der Schadstoffe, die 
Oberflächen- und Grundwasser beeinträchtigen, aktualisiert werden, und es muss die Art, wie 
gegen sie vorgegangen wird, vereinheitlicht werden. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
sollten rasch mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf Stoffe, die 
zunehmend Anlass zu Besorgnis geben, in Einklang gebracht werden. Die Überwachung 
chemischer Gemische sollte verbessert werden. Ganz allgemein müssen der Zugang zu und 
die Transparenz von Daten gewährleistet werden. 

Im Sommer 2022 wurden die massiven Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Verfügbarkeit von Wasser deutlich, und der wissenschaftliche Konsens zeigt, dass dies nur 
der Anfang ist. Landwirte und Nahrungsmittelerzeuger zählen zu den ersten Opfern des 
Klimawandels. 

Die Umweltkatastrophe, die sich auch im Sommer 2022 im Einzugsgebiet der Oder ereignet 
hat, hat gezeigt, dass die internationale Zusammenarbeit gestärkt und die uneingeschränkte 
und rasche Zusammenarbeit aller betroffenen Mitgliedstaaten sichergestellt werden muss. 

Antibiotikaresistenzen sind zu einer großen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit 
geworden. Deshalb stimmt der Verfasser dem Vorschlag, Resistenzgene in die 
Beobachtungslisten für Oberflächen- und Grundwasser aufzunehmen, voll und ganz zu. 
Zudem weist er darauf hin, dass das Wasser, das von Schlachtbetrieben abgeleitet wird, 
nachweislich Resistenzgene enthält2. 

Es wurde festgestellt, dass bestimmte landwirtschaftliche Verfahren ein Hindernis für die 
Erreichung eines guten Zustands der Gewässer in der EU darstellen und zur Verunreinigung 
des Grundwassers durch Nitrat und Pestizide führen3. Die Mitgliedstaaten sollten daher 
sicherstellen, dass die einschlägigen Grundwasserqualitätsnormen in vollem Umfang 
eingehalten werden. 

1https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf 
2https://www.greenpeace.de/publikationen/Antibiotikarestistente%20Keime%20in%20SchlachthofAbw%C3%A
4ssern.pdf 
3https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-
assessments 

https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf
https://www.greenpeace.de/publikationen/Antibiotikarestistente%20Keime%20in%20SchlachthofAbw%C3%A4ssern.pdf
https://www.greenpeace.de/publikationen/Antibiotikarestistente%20Keime%20in%20SchlachthofAbw%C3%A4ssern.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-quality-and-water-assessment/water-assessments
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Der Umgang mit Dürren und damit die Gewährleistung eines quantitativ guten 
Grundwasserzustands wird immer wichtiger. Der Wasserentnahmepraxis ist erhöhte 
Aufmerksamkeit zu widmen, da die Wasserentnahme zugunsten der Landwirtschaft zu einer 
großen Belastung geworden ist, die dazu führt, dass das Volumen der Grundwasserkörper 
nicht mehr ausreichend ist4. Die Mitgliedstaaten müssen für eine wirksame und nachhaltige 
Wassernutzung, auch in der Landwirtschaft, sorgen, und die landwirtschaftliche Nutzung darf 
nicht von der Kontrolle der Entnahme von Oberflächensüßwasser und Grundwasser 
ausgenommen werden.

Die Landwirtschaft trägt zu der Verschlechterung des qualitativen und quantitativen Zustands 
von Oberflächengewässern und Grundwasser bei, zugleich leidet sie jedoch auch unter dieser 
Verschlechterung. Es ist höchste Zeit, diese Entwicklung umzukehren.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Belastung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
durch chemische Schadstoffe stellt eine 
Gefahr sowohl für die aquatische Umwelt, 
die zu akuter und chronischer Toxizität für 
Wasserorganismen, zur Akkumulation von 
Schadstoffen in den Ökosystemen, zur 
Zerstörung von Lebensräumen und zur 
Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt 
führen kann, als auch für die menschliche 
Gesundheit dar. Die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen trägt zur 
Verwirklichung des Null-Schadstoff-Ziels 
für eine schadstofffreie Umwelt bei.

(1) Die Belastung von 
Oberflächengewässern und Grundwasser 
durch chemische Schadstoffe stellt eine 
Gefahr sowohl für die aquatische Umwelt 
– die zu akuter und chronischer Toxizität 
für Wasserorganismen, zur Akkumulation 
von Schadstoffen in den Ökosystemen, zur 
Zerstörung von Lebensräumen und zur 
Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt 
führen kann – als auch für die Forst- und 
Landwirtschaft und die menschliche 
Gesundheit dar. Die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen trägt zur 
Umsetzung des Null-Schadstoff-Ziels für 
eine schadstofffreie Umwelt bei und hilft, 
sowohl die natürliche Umwelt als auch 
die menschliche Gesundheit zu schützen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0970 
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Viele Gebiete in der Union haben 
mit weitreichender und zunehmender 
Wasserknappheit zu kämpfen. Die 
massiven und anhaltenden Dürren, von 
denen in den letzten Jahren insbesondere 
die Mittelmeerregionen betroffen waren, 
gefährden die landwirtschaftliche 
Erzeugung und führen zu einem 
erheblichen Rückgang der Oberflächen- 
und Grundwasserreserven1a.
__________________
1a 
https://www.oecd.org/agriculture/topics/w
ater-and-agriculture/

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Da aus Statistiken der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) 
hervorgeht, dass etwa 28 % des gesamten 
Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft 
zurückgeht, sollten bei künftigen 
Überarbeitungen dieser Richtlinien auch 
deren Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit von Wasser und damit auf 
die Nahrungsmittelerzeugung sowie die 
Qualität des Trinkwassers und die 
Restwassermenge berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Wasser ist ein öffentliches Gut, 
das allen zugute kommt und das als 
unersetzbare und lebensnotwendige 
natürliche Ressource in seiner sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Dimension sorgfältig betrachtet werden 
muss. Der Klimawandel, zu dem auch 
immer häufiger auftretende 
Naturkatastrophen und Wetterextreme 
gehören, und der Verlust an biologischer 
Vielfalt wirken sich negativ auf die 
Wasserqualität und -menge aus, was zu 
einer Belastung für Wirtschaftszweige 
führt, die von der Verfügbarkeit von 
Wasser abhängig sind, darunter 
insbesondere die Landwirtschaft.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1d) Zwar nennt die Europäische 
Umweltagentur (EUA) in ihrem Bericht 
„European waters – assessment of status 
and pressures“ (Europäische Gewässer – 
Bewertung des Zustands und der 
Belastungen) aus dem Jahr 2018 
bestimmte landwirtschaftliche Praktiken 
als Hindernis für die Erreichung eines 
guten chemischen Zustands des 
Grundwassers in der Union, zumal sie 
eine Verunreinigung durch Nitrat und 
Pestizide verursachen, es wurde jedoch in 
der EU in den letzten Jahrzehnten ein 
stetiger Rückgang des Einsatzes 
mineralischer Düngemittel und der 
Nährstoffüberschüsse festgestellt1a. 
Weitere wichtige Verunreinigungsquellen 
sind Einleitungen, die nicht an ein 
Kanalisationssystem angeschlossen sind, 
kontaminierte Standorte oder 
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aufgegebene Industriestandorte.
__________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/publications/st
ate-of-water

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1e) Ein guter Zustand der 
Wasserkörper und eine effiziente 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
stellen eine Priorität für die 
Landwirtschaft dar, da die Landwirte für 
ihre Tätigkeit auf Wasser angewiesen sind 
und daher ein eigenes Interesse an der 
nachhaltigen Nutzung dieser Ressource 
haben.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1f) Laut dem Bericht 2021 der 
Kommission über die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG), 
der Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen (2008/105/EG, 
geändert durch die Richtlinie 
2013/39/EU) und der 
Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) hat 
die Wassereffizienz für die 
Mitgliedstaaten nach wie vor einen hohen 
Stellenwert, wobei bei grundlegenden 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Wasserentnahme, welche der Erreichung 
eines guten mengenmäßigen Zustands 
von Grundwasserkörpern weiterhin stark 
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entgegenwirkt, erhebliche Fortschritte zu 
verzeichnen sind1a. Zwar gehört die 
Landwirtschaft zu den größten 
Nutzergruppen bei der 
Grundwasserentnahme für 
Bewässerungszwecke, die 
Nahrungsmittelerzeugung dient jedoch 
einem grundlegenden gesellschaftlichen 
Zweck und sollte daher bei Maßnahmen 
zur Förderung der Wassereffizienz 
vorrangig berücksichtigt werden.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT%20/PDF/?uri=CELEX:
52021DC0970

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1g) Um den Übergang zu einem 
nachhaltigeren und produktiveren 
Agrarsektor zu erleichtern, der gegenüber 
Wasserknappheit widerstandsfähig ist, 
sollten Anreize für Landwirte geschaffen 
werden, um die Wasserbewirtschaftung zu 
verbessern und die Modernisierung der 
Bewässerungssysteme und -techniken 
voranzutreiben.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1h) Ein unbedachter Pestizideinsatz 
kann die Qualität und Menge des 
Wassers, das der Landwirtschaft zur 
Verfügung steht, erheblich 
beeinträchtigen und zu nachteiligen 
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Folgen für die aquatische und 
terrestrische Artenvielfalt führen. Es ist 
daher angezeigt, die Auswirkungen und 
den ökotoxikologischen Verbleib von 
Pestiziden und ihren Metaboliten in 
Wasserkörpern zu überwachen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1i) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, die bisherigen Anstrengungen 
in Wirtschaftszweigen wie der 
Landwirtschaft zu berücksichtigen, wo es 
bereits möglich war, die Kontamination 
im Zusammenhang mit der 
Pflanzengesundheit im Vergleich zu 
2015-2017 um 14 % zu verringern und 
der Prozentsatz bei Betrachtung der 
schädlichsten Schadstoffe 26 % erreicht 
hat. In Anbetracht dessen zeigen die 
Zahlen einen kontinuierlichen Rückgang 
bei der Verwendung und der 
Gefährlichkeit von Chemikalien, wobei 
2020 das zweite Jahr in Folge war, in dem 
der Einsatz von Pestiziden und 
insbesondere der gefährlichsten Pestizide 
erheblich zurückgegangen ist1a.
__________________
1a 
https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides
/sustainable-use-pesticides/farm-fork-
targets-progress/eu-trends_de 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 j (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1j) Die chemische Verschmutzung 
von Oberflächen- und Grundwasser stellt 
auch eine Bedrohung für die 
Landwirtschaft dar, da sie die 
Verfügbarkeit von Wasser für die 
Bewässerung von Pflanzen einschränkt 
und die Wasserknappheit weiter 
verschärft. Die Union und die 
Mitgliedstaaten sollten daher Forschung 
und Innovation stärker unterstützen, um 
rasch Lösungen zur Bekämpfung der 
Knappheit und Verschmutzung von 
Oberflächen- und Grundwasser 
einzuführen, einschließlich Lösungen mit 
Blick auf Digitalisierung, 
Präzisionslandwirtschaft, optimierte 
Bewässerung und Modernisierung der 
Bewässerung und eine 
kreislauforientierte Ressourcennutzung, 
für eine bessere klimaresiliente 
Wasserbewirtschaftung und eine 
gezieltere Anwendung von Pestiziden und 
Düngemitteln für Kulturpflanzen, 
umweltfreundlichere und sicherere 
Alternativen zu landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln, widerstandsfähigere und 
nährstoffeffizientere Sorten und eine 
verstärkte Nutzung von behandeltem 
Abwasser für die landwirtschaftliche 
Bewässerung. Dies sollte dazu beitragen, 
ein nachhaltiges und widerstandsfähiges 
EU-Lebensmittelsystem zu schaffen und 
gleichzeitig die diffuse Verschmutzung 
durch die Landwirtschaft und den Bedarf 
an Wasserentnahme durch die 
Landwirtschaft zu verringern.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Bei dem Bemühen um ein hohes 
Umweltschutzniveau und bei der 
Umsetzung des Null-Schadstoff-
Aktionsplans muss die Union den 
unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
verschiedenen Regionen der EU, den 
Auswirkungen auf die 
Ernährungssicherheit, die 
Lebensmittelerzeugung und die 
Erschwinglichkeit von Lebensmitteln 
sowie einer gesunden und nachhaltigen 
Ernährung Rechnung tragen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Ziele, einen „guten Zustand 
der Wasserkörper“ zu erreichen und die 
Verfügbarkeit von Wasser sicherzustellen, 
sind bereichsübergreifend und werden oft 
nicht in hinreichend kohärenter Weise 
verfolgt. Eine gute 
Wasserbewirtschaftung sollte in allen 
Politikbereichen der EU, die sich auf 
wasserintensive Branchen beziehen, 
durchgängig berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Im Rahmen der neuen 
Gemeinsamen Agrarpolitik 2023-2027 
wurden die Ziele bereits höher gesteckt, 
wurde die Einhaltung der Umwelt- und 
Klimaziele verbindlich vorgeschrieben 
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und die Möglichkeit geschaffen, Öko-
Regelungen einzuführen und zu fördern, 
etwa zur Verbesserung der 
Wasserbewirtschaftung in der Union.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) In der Eignungsprüfung wurde 
darauf hingewiesen, dass eine bessere 
Einbeziehung der wasserbezogenen Ziele 
in die Agrarpolitik erforderlich ist. Mit 
der neuen GAP wurden Maßnahmen für 
eine nachhaltigere 
Wasserbewirtschaftung eingeführt. Im 
Interesse einer stärkeren Kohärenz 
zwischen der Landwirtschafts- und der 
Wasserpolitik sollten die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeiten der neuen GAP voll 
ausschöpfen und wasserbezogene Fragen 
vollständig in ihre Strategiepläne 
einbeziehen, einschließlich der Nutzung 
der Systeme für Wissen und Innovation in 
der Landwirtschaft (AKIS), und 
Beratungsdienste zur Förderung 
bewährter Verfahren im Bereich der 
Wasserbewirtschaftung anregen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die ordnungsgemäße Umsetzung 
dieser Richtlinie hängt sehr stark von den 
ergriffenen Präventivmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten und der Union ab. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, nicht 
nur den chemischen Zustand des Grund- 
und Oberflächenwassers bestmöglich zu 
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messen, sondern auch alle angemessenen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
Verschmutzung der Gewässer zu 
verhindern.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Gemäß geltendem Unionsrecht 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
betroffene und gefährdete Gewässer zu 
ermitteln, durch Nitrat gefährdete Gebiete 
auszuweisen, Aktionsprogramme 
auszuarbeiten und entsprechende 
Maßnahmen durchzuführen. In diesem 
Zusammenhang besteht nach wie vor 
Verbesserungsbedarf bei der 
Harmonisierung der Kontrollmaßnahmen 
und der Systeme zur Messung der 
Wasserqualität zwischen den 
Mitgliedstaaten, mit dem Ziel, unionsweit 
einheitliche Normen zu ermöglichen, die 
eine Vergleichbarkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zulassen, wodurch 
Wettbewerbsproblemen im europäischen 
Agrarsektor, die zu Störungen des 
Binnenmarkts führen, vorgebeugt wird.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Es bestehet die Sorge, dass sich 
durch gegen antimikrobielle Wirkstoffe 
resistenten Mikroorganismen und 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene in der aquatischen Umwelt 
antimikrobielle Resistenzen entwickeln 
könnten, dies wurde bisher aber nur 

(10) Die Gefahr antimikrobieller 
Resistenzen in der aquatischen Umwelt, 
die sich durch gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe resistente Mikroorganismen 
und antimikrobielle Resistenzen 
bewirkende Gene ergibt, einschließlich des 
Risikos für die menschliche Gesundheit 
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wenig überwacht. Gene, die 
antimikrobielle Resistenzen bewirken, 
sollten ebenfalls in die 
Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
aufgenommen und überwacht werden, 
sobald geeignete Überwachungsmethoden 
entwickelt worden sind. Dies steht im 
Einklang mit dem „Europäischen 
Aktionsplan zur Bekämpfung 
antimikrobieller Resistenzen im Rahmen 
des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“, den die 
Kommission im Juni 2017 angenommen 
hat, und mit der Arzneimittelstrategie für 
Europa, die ebenfalls auf dieses Problem 
eingeht.

aufgrund der Verwendung von 
Antibiotika in der Landwirtschaft, die 
eigentlich der menschlichen Verwendung 
vorbehalten sein sollten, wurde mit Sorge 
zur Kenntnis genommen, die 
Überwachung ist jedoch kaum 
vorangekommen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass standardisierte 
Methoden fehlen, sowie Benchmarking- 
und Schwellenwertdaten, die als 
Grundlage für die Anstrengungen zur 
entwicklungsbezogenen, 
epidemiologischen und sonstigen 
Risikomodellierung dienen1a. Das 
Vorhandensein von gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe resistenten Mikroorganismen 
und von antimikrobielle Resistenzen 
bewirkenden Genen ist eine Folge des 
Einsatzes von Antibiotika in der Human- 
und Veterinärmedizin, wobei anzumerken 
ist, dass im Zeitraum 2011-2018 eine 
Verringerung der Antibiotikabelastung in 
der Landwirtschaft um 35 % erreicht 
wurde. Um jedoch das Grundlagenwissen 
über ihr Vorhandensein und ihre 
Herkunft zu verbessern, sollten Gene, die 
antimikrobielle Resistenzen bewirken, 
ebenfalls in die Oberflächengewässer- und 
Grundwasserbeobachtungslisten 
aufgenommen und überwacht werden, 
sobald geeignete Überwachungsmethoden 
entwickelt worden sind. Dies steht im 
Einklang mit dem „Europäischen 
Aktionsplan zur Bekämpfung 
antimikrobieller Resistenzen im Rahmen 
des Konzepts ‚Eine Gesundheit‘“, den die 
Kommission im Juni 2017 angenommen 
hat, und mit der Arzneimittelstrategie für 
Europa, die ebenfalls auf dieses Problem 
eingeht. Die Mitgliedstaaten sollten 
bestrebt sein, die Schlüsselherde der 
Entwicklung und Verbreitung 
antimikrobieller Resistenzen zu ermitteln.
__________________
1a Zweiter gemeinsamer Bericht von 
ECDC, EFSA und EMA über die 
integrierte Analyse des Verbrauchs 
antimikrobieller Mittel und des Auftretens 
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antimikrobieller Resistenzen bei 
Bakterien von Menschen und von der 
Lebensmittelgewinnung dienenden 
Tieren, 2017. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publicatio
ns-data/ecdcefsaema-second-joint-report-
integrated-analysis-consumption-
antimicrobial

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Stoffe wie Mikroplastik stellen 
eine eindeutige Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit und die Umwelt, aber auch 
für grundlegende Tätigkeiten wie die 
Entwicklung der Landwirtschaft dar. Das 
Vorhandensein dieser und anderer 
Partikel kann nicht nur Auswirkungen 
auf das Wasser haben, mit dem Vieh und 
Pflanzen versorgt werden, sondern auch 
auf die Bodenfruchtbarkeit, wodurch die 
Gesundheit und die gute Entwicklung 
gegenwärtiger und künftiger Kulturen 
beeinträchtigt werden1a.
__________________
1a 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2352186422000724

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10b) Mit dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2020/1729 der Kommission zur 
Aufhebung des 
Durchführungsbeschlusses 
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2013/652/EU1a wird der Rahmen für die 
Erhebung vergleichbarer und 
zuverlässiger Daten zu antimikrobiellen 
Resistenzen in der Europäischen Union 
festgelegt, wobei hierzu auch die 
Überwachung des Abwassers von 
Schlachthöfen als potenziellem Träger 
antibiotikaresistenter Bakterien und damit 
eines möglichen Wegs der 
Umweltverschmutzung gehört. 
Antibiotikaresistente Bakterien wurden im 
Abwasser von Schlachthöfen 
nachgewiesen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Insgesamt deuten die 
Schlussfolgerungen der Eignungsprüfung 
darauf hin, dass die Richtlinien im 
Großen und Ganzen ihren Zweck 
erfüllen, wobei Raum für Verbesserungen 
besteht, einschließlich einer 
beschleunigten Umsetzung ihrer Ziele, die 
durch eine Aufstockung der EU-Mittel 
erreicht werden könnte. Aus der Prüfung 
geht hervor, dass die Richtlinien bislang 
insgesamt zu einem höheren 
Schutzniveau bei Wasserkörpern und 
beim Management von 
Hochwasserrisiken geführt haben.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip sollte bei der 
Festlegung spezifischer Maßnahmen auf 
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nationaler und regionaler Ebene eine 
angemessene Flexibilität vorgesehen 
werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Mehr als die Hälfte der 
Wasserkörper in der EU halten die für die 
Wasserqualität festgelegten 
Schwellenwerte nicht ein, und es mangelt 
an Daten, was die Schwierigkeiten der 
Inspektions- und Überwachungsdienste 
der Mitgliedstaaten bei der Erreichung 
der in der Richtlinie festgelegten Ziele 
verdeutlicht1a. Es müssen daher 
ausreichende finanzielle und personelle 
Ressourcen für die Inspektions- und 
Überwachungsdienste der Mitgliedstaaten 
zur Verfügung gestellt werden, damit die 
Ziele der Richtlinie erreicht werden.
__________________
1a EUA, 2018 
https://www.eea.europa.eu/publications/st
ate-of-water

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13c) Jede Entscheidung über die 
Auswahl und Überprüfung von Stoffen 
und die Festlegung von 
Umweltqualitätsnormen muss auf einer 
Risikobewertung beruhen und einem 
verhältnismäßigen, transparenten und 
wissenschaftlich fundierten Ansatz 
folgen, bei dem die sozioökonomischen 
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Folgen, einschließlich der 
Ernährungssicherheit, berücksichtigt 
werden und den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments, der 
Mitgliedstaaten und der einschlägigen 
Interessenträger Rechnung getragen 
wird.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13d) Während in der Richtlinie 
2000/60/EG die Vorschriften für 
Fortschritte bei der Wassermenge und -
qualität festgelegt sind, zeigte die 
Eignungsprüfung, dass die langsamen 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele dieser Richtlinie unter anderem auf 
den Mangel an ausreichenden 
finanziellen Mitteln sowie auf die 
regulatorische und ökologische 
Komplexität zurückzuführen sind, 
einschließlich möglicher Verzögerungen, 
mit denen das Grundwasser auf 
Maßnahmen reagiert, und in Bezug auf 
die Fristen für die Berichterstattung. 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zustands von Wasserkörpern durch die 
Wiederherstellung von Flüssen und 
Ökosystemleistungen bieten einen 
finanziellen Nutzen, der die Kosten 
überwiegt, und könnten die notwendigen 
Ausgaben für die Mitgliedstaaten 
verringern. Darüber hinaus deutet die 
Prüfung auf eine mangelnde Umsetzung, 
einen unzureichenden Umfang und 
unzureichende oder ungeeignete 
Wiederherstellungsmaßnahmen zur 
Gewährleistung der hydrologischen und 
ökologischen Konnektivität1a hin.
__________________
1a https://www.igb-
berlin.de/sites/default/files/media-
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files/download-
files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die Überprüfung der Liste 
prioritärer Stoffe in Anhang I Teil A der 
Richtlinie 2008/105/EG hat ergeben, dass 
mehrere prioritäre Stoffe nicht mehr von 
unionsweiter Bedeutung sind und daher 
nicht mehr in Anhang I Teil A jener 
Richtlinie aufgeführt sein sollten. Diese 
Stoffe sollten daher als 
einzugsgebietsspezifische Schadstoffe 
eingestuft und zusammen mit den 
entsprechenden Umweltqualitätsnormen in 
Anhang II Teil C der Richtlinie 
2008/105/EG aufgenommen werden. Da 
diese Schadstoffe nicht mehr als von 
unionsweiter Bedeutung eingestuft werden, 
müssen die Umweltqualitätsnormen nur 
noch dann angewandt werden, wenn diese 
Schadstoffe noch von nationaler, regionaler 
oder lokaler Bedeutung sein könnten.

(17) Die Überprüfung der Liste 
prioritärer Stoffe in Anhang I Teil A der 
Richtlinie 2008/105/EG hat ergeben, dass 
mehrere prioritäre Stoffe nicht mehr von 
unionsweiter Bedeutung sind und daher 
nicht mehr in Anhang I Teil A jener 
Richtlinie aufgeführt sein sollten. Diese 
Stoffe sollten daher als 
einzugsgebietsspezifische Schadstoffe 
eingestuft und zusammen mit den 
entsprechenden Umweltqualitätsnormen in 
Anhang II Teil C der Richtlinie 
2008/105/EG aufgenommen werden. Da 
diese Schadstoffe nicht mehr als von 
unionsweiter Bedeutung eingestuft werden, 
müssen die Umweltqualitätsnormen nur 
noch dann angewandt werden, wenn diese 
Schadstoffe dahingehend noch von 
nationaler, regionaler oder lokaler 
Bedeutung sein könnten, dass sie 
erhebliche Risiken bergen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Damit die Vorschriften innerhalb 
der Union kohärent und klar sind, ist es 
erforderlich, dass diese Überarbeitung mit 
anderen Vorschriften, die mit demselben 
Thema zusammenhängen und derzeit von 
den Legislativorganen überprüft oder 
verhandelt werden, im Einklang steht und 
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damit übereinstimmt.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Angesichts der Zunahme 
unvorhersehbarer Wetterereignisse, 
insbesondere extremer 
Überschwemmungen und lang andauernder 
Dürren, und erheblicher 
Verschmutzungsereignisse, die zu 
grenzübergreifenden unfallbedingten 
und/oder fahrlässigen Verschmutzungen 
führen oder diese verschärfen, sollten die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, dafür 
zu sorgen, dass andere potenziell 
betroffene Mitgliedstaaten unverzüglich 
über solche Ereignisse informiert werden, 
und wirksam mit potenziell betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
die Auswirkungen des Ereignisses 
abzumildern. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu verstärken und die 
Verfahren für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Falle strukturellerer, 
d. h. nicht unfallbedingter und/oder 
fahrlässiger, länger andauernder 
grenzüberschreitender Probleme, die 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2000/60/EG nicht auf Ebene der 
Mitgliedstaaten behandelt werden können, 
zu straffen. Falls europäische Hilfe 
erforderlich ist, können die zuständigen 
nationalen Behörden Hilfeersuchen an das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
richten, das im Einklang mit Artikel 15 des 
Beschlusses Nr. 1313/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates64 
etwaige Hilfsangebote und deren 
Umsetzung im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 

(32) Angesichts der Zunahme 
unvorhersehbarer Wetterereignisse, 
insbesondere extremer 
Überschwemmungen und lang andauernder 
Dürren, die der Hauptgrund für 
Ernteausfälle sind, und erheblicher 
Verschmutzungsereignisse, die zu 
grenzübergreifenden unfallbedingten 
und/oder fahrlässigen Verschmutzungen 
führen oder diese verschärfen, sowie von 
Bränden, sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass 
andere potenziell betroffene 
Mitgliedstaaten unverzüglich über solche 
Ereignisse informiert werden, und wirksam 
mit potenziell betroffenen Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um die 
Auswirkungen des Ereignisses 
abzumildern. In diesem Zusammenhang 
ist es von wesentlicher Bedeutung, bei 
dieser Überarbeitung zu berücksichtigen, 
dass es Regionen in Europa gibt, die 
aufgrund ihrer besonderen geografischen 
und klimatischen Merkmale solchen 
extremen Wetterereignissen sowie der 
Wasserverschmutzung besonders stark 
ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu verstärken und die 
Verfahren für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Falle strukturellerer, 
d. h. nicht unfallbedingter und/oder 
fahrlässiger, länger andauernder 
grenzüberschreitender Probleme, die 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2000/60/EG nicht auf Ebene der 
Mitgliedstaaten behandelt werden können, 
zu straffen. Falls europäische Hilfe 
erforderlich ist, können die zuständigen 
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koordiniert. nationalen Behörden Hilfeersuchen an das 
Zentrum für die Koordination von 
Notfallmaßnahmen der Kommission 
richten, das im Einklang mit Artikel 15 des 
Beschlusses Nr. 1313/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
etwaige Hilfsangebote und deren 
Umsetzung im Rahmen des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union 
koordiniert.

__________________ __________________
64 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924).

64 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924).

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe d
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 2 – Nummer 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

,Umweltqualitätsnorm‘: die Konzentration 
eines bestimmten Schadstoffs oder einer 
bestimmten Gruppe von Schadstoffen in 
Wasser, Sedimenten oder Biota, die zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt nicht überschritten werden 
darf, oder ein mit einer geeigneten 
wirkungsbasierten Methode gemessener 
Auslösewert für die schädlichen 
Auswirkungen eines solchen Schadstoffs 
oder einer solchen Gruppe von 
Schadstoffen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt;“

,Umweltqualitätsnorm‘: die Konzentration 
eines bestimmten Schadstoffs oder einer 
bestimmten Gruppe von Schadstoffen in 
Wasser, Sedimenten oder Biota, die zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt nicht überschritten werden 
darf, oder ein mit einer geeigneten 
wirkungsbasierten Methode sowie mit 
einer dem Stand der Technik 
entsprechenden chemischen Analyse und 
entsprechend den besten vorhandenen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gemessener Auslösewert für die 
schädlichen Auswirkungen eines solchen 
Schadstoffs oder einer solchen Gruppe von 
Schadstoffen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt;“
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 3 – Absatz 4a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Im Falle außergewöhnlicher 
Umstände natürlichen Ursprungs oder 
höherer Gewalt, insbesondere extremer 
Überschwemmungen und längerer 
Dürren, oder erheblicher 
Verschmutzungen, die flussabwärts 
gelegene Wasserkörper in anderen 
Mitgliedstaaten betreffen könnten, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass sowohl die 
für die flussabwärts gelegenen 
Wasserkörper in diesen Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörden als auch die 
Kommission unverzüglich unterrichtet 
werden und dass die erforderliche 
Zusammenarbeit veranlasst wird, um die 
Ursachen der außergewöhnlichen 
Umstände oder Vorfälle zu untersuchen 
und deren Folgen zu bewältigen.

(4a) Im Falle außergewöhnlicher 
Umstände, insbesondere 
Überschwemmungen, Brände und Dürren, 
oder Verschmutzungen, die flussabwärts 
gelegene Wasserkörper in anderen 
Mitgliedstaaten betreffen könnten, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass sowohl die 
für die flussabwärts gelegenen 
Wasserkörper in diesen Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörden als auch die 
Kommission unverzüglich unterrichtet 
werden und dass die erforderliche 
Zusammenarbeit veranlasst wird, um die 
Ursachen der außergewöhnlichen 
Umstände oder Vorfälle zu untersuchen 
und deren Folgen zu bewältigen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 11 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c 
erhält folgende Fassung:
c) „Maßnahmen, die die effiziente 
und nachhaltige Wassernutzung – auch 
in der Landwirtschaft – fördern, um nicht 
die Verwirklichung der in Artikel 4 
genannten Ziele zu gefährden;“

Änderungsantrag 32
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Stellt ein Mitgliedstaat ein Problem 
fest, das Auswirkungen auf die 
Bewirtschaftung seiner Wasserressourcen 
hat, von diesem Mitgliedstaat jedoch nicht 
gelöst werden kann, so teilt er dies der 
Kommission und jedem anderen 
betroffenen Mitgliedstaat mit und gibt 
Empfehlungen zur Lösung dieses 
Problems.

(1) Stellt ein Mitgliedstaat ein Problem 
fest, das Auswirkungen auf die 
Bewirtschaftung seiner Wasserressourcen 
hat, jedoch von diesem Mitgliedstaat nicht 
gelöst werden kann oder sich auf einen 
anderen Mitgliedstaat auswirken könnte, 
so teilt er dies der Kommission und jedem 
anderen betroffenen Mitgliedstaat mit und 
gibt Empfehlungen zur Lösung dieses 
Problems.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission reagiert auf jede 
Mitteilung der Mitgliedstaaten innerhalb 
von sechs Monaten. Wenn es sich bei der 
Angelegenheit darum handelt, dass kein 
guter chemischer Zustand erreicht wird, 
wird die Kommission gemäß Artikel 7a 
der Richtlinie 2008/105/EG tätig.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11
Richtlinie 2000/60/EG
Artikel 16 und 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Artikel 16 und 17 werden entfällt
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gestrichen.

Begründung

Die Artikel 16 und 17 enthalten wichtige Bestimmungen für die Risikobewertung und das 
Risikomanagement unter demokratischer Einbeziehung aller Interessenträger.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Einwohner der betreffenden 
Flussgebietseinheit oder des in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
fallenden Teils der internationalen 
Flussgebietseinheit angemessen und 
rechtzeitig informiert werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe d
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 3 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Die Mitgliedstaaten ändern die Liste der 
in ihren Hoheitsgebieten geltenden 
Schwellenwerte, wenn neue Informationen 
über Schadstoffe, Schadstoffgruppen oder 
Verschmutzungsindikatoren dafür 
sprechen, dass ein Schwellenwert für einen 
weiteren Stoff festgelegt, ein bestehender 
Schwellenwert geändert oder ein zuvor von 
der Liste gestrichener Schwellenwert 
wieder aufgenommen werden muss. 
Werden einschlägige Schwellenwerte auf 
Unionsebene festgelegt oder geändert, 
passen die Mitgliedstaaten die Liste der in 

„Die Mitgliedstaaten ändern die Liste der 
in ihren Hoheitsgebieten geltenden 
Schwellenwerte, wenn wissenschaftliche 
Daten in neuen Informationen über 
Schadstoffe, Schadstoffgruppen oder 
Verschmutzungsindikatoren – die aus der 
auf nationaler Ebene erfolgten 
Überwachung vor Ort hervorgehen – 
dafür sprechen, dass ein Schwellenwert für 
einen weiteren Stoff festgelegt, ein 
bestehender Schwellenwert geändert oder 
ein zuvor von der Liste gestrichener 
Schwellenwert wieder aufgenommen 
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ihrem Hoheitsgebiet geltenden 
Schwellenwerte an diese Werte an.“

werden muss. Werden einschlägige 
Schwellenwerte auf Unionsebene 
festgelegt oder geändert, passen die 
Mitgliedstaaten die Liste der in ihrem 
Hoheitsgebiet geltenden Schwellenwerte 
an diese Werte an.“

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 (Richtlinie 2006/118/EG)

Begründung

Dies unterstreicht die Bedeutung wissenschaftlicher Daten und die tatsächliche Situation auf 
nationaler Ebene.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 6 a (neu) – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beobachtungsliste enthält höchstens 
fünf Stoffe oder Stoffgruppen sowie die 
Überwachungsmatrizes und die möglichen 
Analysemethoden für jeden Stoff. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten für die 
zuständigen Behörden verursachen. Die in 
die Beobachtungsliste aufzunehmenden 
Stoffe werden unter den Stoffen 
ausgewählt, die nach den verfügbaren 
Informationen ein erhebliches Risiko für 
oder durch die aquatische Umwelt auf 
Unionsebene darstellen können und für die 
keine ausreichenden Überwachungsdaten 
vorliegen. In dieser Beobachtungsliste sind 
die Stoffe aufgeführt, die zunehmend 
Anlass zu Besorgnis geben.

Die Beobachtungsliste enthält höchstens 
fünf Stoffe oder Stoffgruppen sowie die 
Überwachungsmatrizes und die möglichen 
Analysemethoden für jeden Stoff. Diese 
Überwachungsmatrizes und Methoden 
dürfen keine übermäßigen Kosten oder 
keinen übermäßigen 
Verwaltungsaufwand für die zuständigen 
Behörden verursachen. Die in die 
Beobachtungsliste aufzunehmenden Stoffe 
werden unter den Stoffen ausgewählt, die 
nach den verfügbaren Informationen ein 
erhebliches Risiko für oder durch die 
aquatische Umwelt auf Unionsebene 
darstellen können und für die keine 
ausreichenden Überwachungsdaten 
vorliegen. In dieser Beobachtungsliste sind 
die Stoffe aufgeführt, die zunehmend 
Anlass zu Besorgnis geben.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 6 a (neu) – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene identifiziert wurden, werden diese 
Stoffe in die Beobachtungsliste 
aufgenommen.

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene identifiziert wurden, werden diese 
Stoffe in die Beobachtungsliste 
aufgenommen. Die Kommission prüft, ob 
die Aufnahme nicht relevanter 
Metaboliten von Pestiziden (NRM) in die 
Beobachtungsliste erforderlich ist, um die 
Verfügbarkeit von Daten über ihr 
Vorhandensein im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie zu 
verbessern.

(Dieser Änderungsantrag entspricht einer Änderung der Richtlinie 2008/105/EG, Anhang I – 
Tabelle – Reihe 7.)

Begründung

In der Trinkwasserrichtlinie (EU) 2020/2184 ist kein Grenzwert für nicht relevante 
Metaboliten von Pestiziden (NRM) festgelegt. Da die Qualitätsnormen für Trinkwasser im 
Vergleich zu anderen Wasserqualitätsnormen das relativ höchste Niveau aufweisen sollten, 
ist nicht ersichtlich, warum für andere Wasserkörper strengere Normen gelten sollten. 
Stattdessen sollte die Kommission erwägen, NRM in die gemäß Artikel 2 Absatz 6 und 
Artikel 3 Absatz 7 des Vorschlags zu erstellenden Beobachtungslisten aufzunehmen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 6 a (neu) - Absatz 1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe für die 
Beobachtungsliste zu unterstützen, wobei 
sie folgende Informationen berücksichtigt:

Die ECHA erstellt wissenschaftliche 
Berichte, um die Kommission bei der 
Auswahl der Stoffe und der 
Indikatorwerte für die Beobachtungsliste 
zu unterstützen, wobei sie die besten 
verfügbaren wissenschaftlichen 
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Erkenntnisse und folgende Informationen 
berücksichtigt:

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6
Richtlinie 2006/118/EG
Artikel 6 a – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Auswahl der repräsentativen 
Überwachungsstellen, der 
Überwachungsfrequenz und des saisonalen 
Überwachungszeitplans für jeden Stoff 
oder jede Stoffgruppe berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die typischen Arten der 
Verwendung und das mögliche 
Vorhandensein des Stoffes oder der 
Stoffgruppe. Die Überwachungsfrequenz 
ist nicht geringer als einmal pro Jahr.

Bei der Auswahl der repräsentativen 
Überwachungsstellen, der 
Überwachungsfrequenz und des saisonalen 
Überwachungszeitplans für jeden Stoff 
oder jede Stoffgruppe berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten die typischen Arten der 
Verwendung und das mögliche 
Vorhandensein des Stoffes oder der 
Stoffgruppe. Die Überwachung muss 
mindestens einmal pro Jahr erfolgen und 
auf den aktuellsten verfügbaren Daten 
beruhen, und ihre Frequenz ist so 
festzulegen, dass den typischen Arten der 
Verwendung und dem möglichen 
Vorhandensein des Stoffes oder der 
Stoffgruppe sowie klimatischen oder 
saisonalen Schwankungen angemessen 
Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 7
Richtlinie 2008/105/EG
Artikel 8 b (neu) – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene identifiziert wurden, werden diese 
Stoffe in die Beobachtungsliste 
aufgenommen.

Sobald geeignete Überwachungsmethoden 
für Mikroplastik und bestimmte, 
antimikrobielle Resistenzen bewirkende 
Gene im Anschluss an eine öffentliche 
Diskussion und die Einbeziehung 
einschlägiger Interessengruppen 
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identifiziert wurden, werden diese Stoffe in 
die Beobachtungsliste aufgenommen. Die 
Kommission prüft, ob die Aufnahme nicht 
relevanter Metaboliten von Pestiziden 
(NRM) in die Beobachtungsliste 
erforderlich ist, um die Verfügbarkeit von 
Daten über ihr Vorhandensein im 
Hinblick auf den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie zu verbessern.

(Dieser Änderungsantrag entspricht einer Änderung der Richtlinie 2008/105/EG, Anhang I – 
Tabelle – Reihe 7.)

Begründung

In der Trinkwasserrichtlinie (EU) 2020/2184 ist kein Grenzwert für nicht relevante 
Metaboliten von Pestiziden (NRM) festgelegt. Da die Qualitätsnormen für Trinkwasser im 
Vergleich zu anderen Wasserqualitätsnormen das relativ höchste Niveau aufweisen sollten, 
ist nicht ersichtlich, warum für andere Wasserkörper strengere Normen gelten sollten. 
Stattdessen sollte die Kommission erwägen, NRM in die gemäß Artikel 2 Absatz 6 und 
Artikel 3 Absatz 7 des Vorschlags zu erstellenden Beobachtungslisten aufzunehmen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III
Richtlinie 2006/118/EG
Anhang I – Tabelle – Zeile 2 – Fußnote 12 a (neu)

Geänderter Text
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
[Eintrag] 
Nummer

Stoffname Stoffkategorie CAS-
Nummer(1)

EU-
Nummer(2) 

Qualitätsnorm(3) 
[µg/l, sofern nicht 
anders angegeben]

1 Nitrate Nährstoffe nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

50 mg/l

0,1 (je Stoff)(12a (neu))2 Wirkstoffe in 
Pestiziden, 
ein-
schließlich 
relevanter 
Metabolite, 
Abbau- und 
Reaktions-
produkte (4) 

Pestizide nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,5 (insgesamt)(5) 
(12a (neu))

3 Per- und 
polyfluorierte 
Alkylsubstanz

Industrielle 
Stoffe

Siehe 
Anmerkung 
6

Siehe 
Anmerkung 
6

0,0044(7) 
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en (PFAS) – 
Summe von 
24(6) 

4 Carbamazepin Arzneimittel 298-46-4 nicht 
anwendbar

0,25

5 Sulfamethoxaz
ol 

Arzneimittel 723-46-6 nicht 
anwendbar

0,01

6 Pharma-
zeutische 
Wirkstoffe – 
insgesamt(8) 

Arzneimittel nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,25

Fußnote (12a) Für Süßwasser, das für die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung 
verwendet wird.

Begründung

Der Einzel- und Gesamtgrenzwert für Wirkstoffe wird von Qualitätsnormen für Trinkwasser 
gemäß der Richtlinie (EU) 2020/2184 abgeleitet. Da die Qualitätsnormen für Trinkwasser im 
Vergleich zu anderen Wasserqualitätsnormen das relativ höchste Niveau aufweisen sollten, 
ist nicht ersichtlich, warum dieselbe Norm für alle Wasserkörper gelten sollte. Aus diesem 
Grund und um dem in Artikel 8 Absatz 4 der Trinkwasserrichtlinie festgelegten 
Risikomanagementansatz zu entsprechen, sollte der Grenzwert daher nur für Wasserkörper 
gelten, die für die Entnahme und Aufbereitung von Trinkwasser verwendet werden.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III
Richtlinie 2006/118/EG
Anhang I – Tabelle – Zeile 7

Vorschlag der Kommission

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
[Eintrag] 
Nummer

Stoffname Stoffkategorie CAS-
Nummer(1)

EU-
Nummer(2) 

Qualitätsnorm(3) 
[µg/l, sofern nicht 
anders angegeben]

1 Nitrate Nährstoffe nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

50 mg/l

0,1 (je Stoff)2 Wirkstoffe in 
Pestiziden, 
einschließlich 
relevanter 
Metabolite, 
Abbau- und 
Reaktions-
produkte(4) 

Pestizide nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,5 (insgesamt)(5)

3 Per- und 
polyfluorierte 
Alkylsub-

Industrielle 
Stoffe

Siehe 
Anmerkung 
6

Siehe 
Anmerkung 
6

0,0044(7) 
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stanzen 
(PFAS) – 
Summe von 
24(6) 

4 Carbamazepin Arzneimittel 298-46-4 nicht 
anwendbar

0,25

5 Sulfamethoxazo
l 

Arzneimittel 723-46-6 nicht 
anwendbar

0,01

6 Pharma-
zeutische 
Wirkstoffe – 
insgesamt(8) 

Arzneimittel nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,25

0,1(9) oder 1 (10) 
oder 2,5 oder 5 (11) 
(je Stoff)

7 Nicht relevante 
Metaboliten von 
Pestiziden 
(NRM) 

Pestizide nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,5(9) oder 5 (10) 
oder 12,5 (11) 
(insgesamt) (12) 

Geänderter Text
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
[Eintrag] 
Nummer

Stoffname Stoffkategorie CAS-
Nummer(1)

EU-
Nummer(2)

Qualitätsnorm(3) 
[µg/l, sofern nicht 
anders 
angegeben]

1 Nitrate Nährstoffe nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

50 mg/l

0,1 (je Stoff) 2 Wirkstoffe in 
Pestiziden, 
einschließlich 
relevanter 
Metabolite, 
Abbau- und 
Reaktions-
produkte(4) 

Pestizide nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,5 
(insgesamt)(5)

3 Per- und 
polyfluorierte 
Alkylsubstanzen 
(PFAS) – Summe 
von 24(6) 

Industrielle Stoffe Siehe 
Anmerkung 
6

Siehe 
Anmerkung 
6

0,0044(7) 

4 Carbamazepin Arzneimittel 298-46-4 nicht 
anwendbar

0,25

5 Sulfamethoxazol Arzneimittel 723-46-6 nicht 
anwendbar

0,01

6 Pharmazeutische 
Wirkstoffe – 
insgesamt(8) 

Arzneimittel nicht 
anwendbar

nicht 
anwendbar

0,25
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 Begründung

Für nicht relevante Pestizidmetaboliten sind in der Trinkwasserrichtlinie keine Grenzwerte 
festgelegt. Aus den oben genannten Gründen ist es nicht angemessen, Grenzwerte für 
Grundwasser festzulegen. Stattdessen sollte die Kommission erwägen, NRM in die gemäß 
Artikel 2 Absatz 6 und Artikel 3 Absatz 7 des Vorschlags zu erstellenden Beobachtungslisten 
aufzunehmen.
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